
Der Wahlausschuss beschlieit in der Sitzung Uber die GUltigkeit der eingereichten Wahlvorschlage (Art. 32 Abs. 2 des
Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes - GLKrWG).

Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in äffent!icher Sitzung, soweit nicht Rücksichten auf das Wohi der
Ailgemeinheit oder auf berechtigte Anspruche Einzolnor entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). In diesen Fallen berät und
entscheidet or in nichtöffentllcher Sitzung Uber den Ausschluss der Offentlichkeit. Beschlüsso, die in nichtOffentlichor Sitzung
gefasst wurden, werden der Offenthchkeit bekannt gegeben, sobald die Grunde für die Geheimhaltung weggefallen sind.

Soilte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls rechtzeitig bekannt gemacht.

Datum

08.01.2026 Hausam Untcrschrift

Angeschlagen am: 08.01 .2026 Abgenommen am:
(Amtsblatt. Zeitung)

Veröffentlicht am: 09.01.2026 im/in der auf Homepage der VG He1dorf
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